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Hans Baldung - Lebenslauf 
 
 
Hans Baldung (* 1484 oder 1485 in Schwäbisch Gmünd; † September 1545 in Straß-
burg), auch „Grien“ genannt, war einer der besten deutschen Maler, Zeichner und 
Kupferstecher zur Zeit Albrecht Dürers, der auch zahlreiche Entwürfe für Holzschnitte 
und Glasmalereien fertigte. 
 
 
Leben: Hans Baldung wurde in der Freien Reichsstadt Schwäbisch Gmünd geboren. 
Er entstammte einer Familie von Gelehrten. Baldung begann als Fünfzehnjähriger 
seine Lehrzeit wahrscheinlich in der Werkstatt eines Straßburger Meisters, wo er, 
wohl wegen seiner frühen Begabung, den Beinamen Grien (der „Grüne“) erhielt. 
1503 wanderte er nach Nürnberg, um bei Albrecht Dürer seine Ausbildung zu vollen-
den. Er wurde Dürers begabtester Schüler und blieb dem 15 Jahre Älteren, als er 
1506 Nürnberg verließ, in lebenslanger Freundschaft verbunden.  
 
Im Frühjahr 1509 kehrte Baldung aus Halle, wo er den Halleschen Dom mitgestalte-
te, in die Freie Reichsstadt Straßburg zurück. Dort erwarb er das Bürgerrecht und 
wurde 1510 von der Zunft als Meister aufgenommen. Er heiratete die Tochter eines 
wohlhabenden Bürgers und erfreute sich wachsender Beliebtheit und zunehmender 
Nachfrage als Maler. Von 1512 bis etwa 1516 schuf er in Freiburg im Breisgau den 
Hochaltar des dortigen Münsters, die Krönung seines frühen Schaffens. Im Frühjahr 
1517 ging Baldung nach Straßburg zurück und erwarb aufs neue das Bürgerrecht. Er 
brachte es in Straßburg zu hohem gesellschaftlichem Ansehen und Wohlstand. 1533 
bis 1534 nahm er in seiner Zunft das Schöffenamt wahr und gehörte zeitweilig zum 
Rat der Stadt. 
 
Die kirchlichen Aufträge für seine Werkstatt traten zunehmend zurück, und Baldung 
arbeitete mehr und mehr für vermögende private Kunstliebhaber als Auftraggeber, 
was sich stark auf die Thematik seiner Bilder auswirkte. Er wurde ein überaus gefrag-
ter Porträtist, malte Episoden aus der antiken Geschichte und Mythologie und wandte 
sich verstärkt bis zu seinem Lebensende einem schon früh erkennbaren Lieblingssu-
jet zu: der Schönheit des nackten Menschen, insbesondere der Frau. In zahlreichen 
Variationen schuf Baldung einen von kraftvoller Sinnlichkeit erfüllten Schönheitskult, 
für den es in Deutschland kaum Vorgänger gegeben hatte: die Frau als Eva, als anti-
ke Göttin, als Hexe, als Verführerin – alle Verkörperungen des blühendsten Lebens, 
aber im Kontrast als Memento mori häufig bedroht durch die unausweichliche Ge-
genwart des Todes in Gestalt schauerlicher Skelette, die dem Leben das Ende set-
zen. 
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Hexenverfolgung 
 
 
„Hexenvorstellungen“ im 16. u. 17. Jahrhundert 
 
Die Bilder von Hans Baldung Grien (geb. 1485 in Gmünd), die zu den bekanntesten 
Hexendarstellungen zählen, geben Aufschluss über die Ängste und Phantasien der 
Menschen der damaligen Zeit.  


Im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert war die Überzeugung in allen sozialen 
Schichten verbreitet, dass es Hexen und Hexer gäbe, die mit ihrem unheilvollen Trei-
ben den Menschen Schaden zufügten. Dafür seien sie mit dem Tode zu bestrafen. 
 
 
 
 


 
 


     Kochende Hexen (unbek. Künstler, undatiert) 
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Hexen galten als Dienerinnen des Teufels, dieser Pakt mit dem Teufel wurde angeb-
lich mit dem Teufelsmal besiegelt, dem Signum Diaboli – eine schmerzunempfindli-
che Hautstelle. Dafür, dass sie dem Teufel dienten, erhielten sie angeblich besonde-
re Kräfte, wie z. B. die Macht, Unwetter hervorzurufen, Missernten heraufzubeschwö-
ren, Männer impotent und Frauen unfruchtbar werden zu lassen. Ferner glaubte 
man, sie könnten Personen dadurch Schaden zufügen, wenn sie den bösen Blick 
einsetzten. Auch die Vorstellung, dass Hexen auf Besen, Gabeln oder Böcken zu 
den Hexentanzplätzen oder zum Hexensabbat reiten würden, war in der Bevölkerung 
fest verankert. Dieser Hexenritt gelang angeblich mit Hilfe von Hexensalben, mit de-
nen sich die Hexen selbst und ihre Fluggeräte bestrichen.  
Manchmal trugen auch die „Hexen“ selbst zu dieser Vorstellung bei, weil sie psy-
chisch krank waren und sich selbst bezichtigten oder nach Verhören mit Folterungen 
die ihnen zur Last gelegten Taten zugaben. 
 
 
Rechtsgrundlage: 
 
Die Reichsgerichtsordnung „Constitutio Criminalis Carolina“ (CCC), genannt „Caroli-
na“: 
 


Artikel 44: „Wenn jemand anbietet, andere in der Zauberei zu unterweisen oder 
wenn jemand andere mit Zauberei bedroht und dem Bedrohten dergleichen ge-
schieht, wenn jemand Gemeinschaft mit Zauberern hat und mit diesen Dingen 
umgeht durch Gebärden, Worte und Handlungen und wenn einer im Gerücht 
steht, solches zu tun, dann ist das ein hinreichendes Indiz für Zauberei und An-
lass zum Folterverhör.“ 
 
Artikel 109: „Wer den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zugefügt hat, 
den soll man strafen vom Leben zum Tod und man soll solche Strafe mit dem 
Feuer tun.“ 


 
 
 
Das „Handbuch“ - der „Hexenhammer“: 


Die Dominikanermönche und Inquisitoren Jakob Sprenger und Heinrich Kramer (lati-
nisierter Name: Institoris) verfassten den „Hexenhammer“, der auch unter dem Na-
men Malleus Malificarum bekannt war. Mit seiner Veröffentlichung im Jahre 1486 
wurde der Hexenhammer durch seine ausführlichen Instruktionen für die Hexenver-
folgung zum Gebrauchswerk der Hexenrichter. In diesem Buch sind alle Elemente 
des Hexenglaubens erfasst und es wird dargestellt, wie dessen Ausrottung zu bewir-
ken ist. 


Der Hexenhammer lässt sich in drei Hauptteile gliedern: 


Erstens, wer ist der Hexerei zu bezichtigen? Es konnte jeden treffen. Als Schuldbe-
weis konnte alles gegen den Angeklagten angeführt werden, seine Verhaltenswei-
sen, seine Äußerungen, zufällige Ereignisse, Gerüchte über ihn ... Bereits das Leug-
nen des Hexenglaubens reichte aus, um in einem Prozess angeklagt zu werden. 
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In einem weiteren Punkt wird dargelegt, wie Hexerei betrieben wurde und wie deren 
Auswirkung bekämpft werden konnte. Kennzeichen der Hexerei sind 


- Bündnis mit dem Teufel 
- Geschlechtsverkehr mit dem Teufel 
- Hexenflug 
- Treffen mit Teufelsanbetung (Hexensabbat) 
- Schadenszauber. 


Aus kirchlicher Sicht galt die Frau als Hauptfeindin und weibliche Hexen wurden mit 
dem Zusatz der Schadenszauberei belegt (z.B. angebliches Heraufbeschwören eines 
Gewitters, um Ernten zu zerstören). Auch wenn den Verfassern deutlich war, dass 
der Teufel für die Ursache verantwortlich war, führte es dazu, dass in der Praxis die 
Frauen verfolgt wurden. 


Als dritten und letzten Abschnitt wurde das gerichtliche Verfahren behandelt. Er ent-
hält eine Art Prozessanordnung, die dem Richter genaue Hinweise gibt, wie er zum 
Erfolg kommen kann. Der Malleus gibt die Anweisungen zur Folter und zur Befra-
gung der Hexen. Den Richtern wurde so die Kunst der Fangfragen, mit denen es je-
dem möglich war, einen Schuldigen zu finden, gelehrt. Der Hexenhammer legitimier-
te jedes vom Hexenrichter angewandte Mittel, damit die Angeklagte ihre Schuld ge-
steht. Diese Mittel reichten von Versprechungen, Drohungen, Wortspielereien bis zu 
Hexenproben und qualvollen Foltermethoden. Ebenso gibt der Hexenhammer fertige 
Urteilsverkündungen vor. Auf diese Weise wurde der Malleus Maleficarum zu einer 
richtigen ,,Bibel für Hexenrichter". Bis 1669 wird das Buch 28 mal aufgelegt. 
 
 
Wie kam es zu einem Hexenprozess? 
 
Der Anlass war meist ein Schicksalsschlag (Viehseuche, Kindstod) oder ein Unwet-
ter. Üble Reden über bestimmte Personen, Gerüchte, Verdächtigungen führten ir-
gendwann zu einer Anklage bei der Obrigkeit. Wurde die Verdächtigte „eingezogen“, 
also verhaftet, lautete die Anklage meist auf Unzucht mit dem Teufel, Verursachen 
von Viehseuchen und Unwettern, Giftmischerei und Herstellen von Hexensalbe. 
Stand jemand unter dem Verdacht, eine Hexe oder ein Teuflischer zu sein, suchte 
man nach seiner Festnahme am ganzen Körper nach dem Teufels- oder Hexenmal, 
ein entwürdigender Vorgang für eine „ehrbare Frau“. 
Wichtigstes Mittel der Beweisaufnahme war das Geständnis, wenn auch unter den 
Qualen der Folter erzwungen oder die Selbstbezichtigung. Viele Hexen wurden auf-
grund von Denunziationen verfolgt. In der Folter hat man die Hexen nach Mithexen 
befragt; diese Aussagen nennt man „Besagungen“. Dadurch stiegen die Zahlen oft 
sprunghaft an. 
 
 
Verlauf eines Hexenprozesses: 
 
Anklage ���� Folter ���� Besagung weitere Teilnehmerinnen ���� Folter ���� Hinrich-
tung 
 
Die Folter wurde eingesetzt, damit „die bosheit gestraft und die frommen beschützt 
wurden …“ und war in jener Zeit Teil des Prozesses. Die Carolina regelt in mehreren 
Artikeln, wann und wie die Folter durchzuführen ist. 
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Während bei Strafverfahren drei Grade der Folter üblich waren, werden bei Hexen-
prozessen in der Regel fünf Grade unterschieden. 
Die Leiden begannen schon im Gefängnis, wo die Gefangenen in den Stock gelegt 
wurden. Da sie eingeklemmt waren, konnten sie sich weder rühren noch schützen 
und waren den Ratten und anderem Ungeziefer wehrlos ausgesetzt. Die Gefängnis-
se befanden sich damals in trostlosem Zustand. Die Mauern waren meist dick und 
feucht, schimmelig und kalt. Eine Heizung war nicht vorhanden, Licht drang allenfalls 
spärlich durch Fensterluken, die ungeschützt auch die Kälte einließen. Der Begriff 
„Angstloch“ beschreibt das Hexenverlies treffend. 


Die Folter selbst erfolgte nach einer 
ersten Vernehmung, die die Inhaftier-
ten ohne Rechtsbeistand erlebten. 
Der erste Grad diente der Einschüchte-
rung, dabei wurden der soeben Verhaf-
teten die Folterinstrumente gezeigt. 
Dann wurden die Frauen entkleidet; 
außerdem entfernten die Inquisitoren 
durch Versengen oder Abschneiden 
jegliche Körperbehaarung der Ange-
klagten, damit kein Zaubermittel ver-
borgen bleibe. 
Die schmerzhafte Folter begann mit 
dem Anziehen der Daumenschrauben. 
Blieb das Ges-
tändnis aus, wur-


den die Beinschrauben („Spanische Stiefel“) angelegt, durch die 
Schien- und Wadenbein bis zum Knochenbruch gepresst wur-
den. Der dritte Grad der Folterung bestand in der „Elevation“, 
dem Aufziehen der Gefolterten.  
An den auf dem Rücken gebundenen Händen wurde die Person 
an einem Gerüst so in die Höhe gezogen, dass die Arme über 
den Kopf gerieten und oft ausrenkten. Reichte dieser Grad der 
Tortur immer noch nicht zum Geständnis, wurde das Aufziehen 
dadurch verschärft, dass schwere Gewichte an die Füße ge-
hängt wurden. Im letzten Grad erfolgte beim Aufziehen eine 
zusätzliche Steigerung der Qual durch erneutes Anlegen von 
Daumen- und Beinschrauben. Da die Scharfrichter bei der Fol-
ter oft in erbarmungsloser Weise erfinderisch waren, gab es 
außerdem viele andere Möglichkeiten der Schmerzenszufü-
gung. Oft existierten besondere Folterstühle und Folterbänke, 
die mit eisernen Stacheln besetzt waren. Man scheute auch 
nicht davor zurück, den Inquisiten brennendes Pech auf den 
nackten Körper zu träufeln oder ihnen brennende Lichter unter 
die Fußsohlen zu halten. 
Unter den Qualen der Folter lieferten die Beschuldigten jedes 
gewünschte Geständnis und nannte neue Namen. 
 
Ausgang des Prozesses, Urteilsvollstreckung: 
Nahezu alle Prozesse endeten mit einem Schuldspruch. Das Urteil lautete meist auf 
Verbrennung bei lebendigem Leib. In Ellwangen wandelte der Fürstpropst, der das 


An der Kette wurde die  
Angeklagte „aufgezogen“,  
der Stein an die Füße  
gehängt.                 © Lienert 
 


 
Die Kette war an der Wand befestigt, in die Ringe 
rechts und links wurden die Hände gefesselt. Der 
Stein dient als Sitzgelegenheit.                  © Lienert 
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Begnadigungsrecht hatte, es häufig ab auf Hinrichtung mit dem Schwert oder Strang 
und Verbrennung des Leichnams. Diese Form galt damals als „mildes“ Urteil. 
Das Hexenwesen war für die Richter und Henker ein gutes Geschäft, weil die Verur-
teilten oft hohe Summe für die Prozesskosten aufbringen mussten. 
 
Gegner der Hexenverfolgung: 
 
Der erste, der sich zwar anonym, aber dennoch öffentlich gegen die Hexenverfol-
gung aussprach, war der Jesuitenpater Friedrich von Spee, der die Auffassung ver-
trat, „erst die Folter macht die Hexe.“ Mit seiner Streitschrift "Cautio criminalis" von 
1631 zog er leidenschaftlich gegen die Massenhysterie zu Felde. Er hat sich ausführ-
lich mit dem Gerücht und seinen Folgewirkungen auseinandergesetzt. Nach seinen 
Überlegungen sollten nicht nur die Hexenprozesse eingestellt, sondern auch die Fol-
ter abgeschafft werden. Denn bei den abgepressten Besagungen wurde davon aus-
gegangen, dass der Hexensabbat die Kenntnis weiterer Komplizen garantierte. Zu 
welchen Folgerungen dies führte, hat Friedrich von Spee genau beschrieben: 
 
"Die Gewalt der Folterqualen schafft Hexen, die es gar nicht sind, weil sie es gleich-
wohl sein müssen. Sie müssen auch ihre Lehrmeisterinnen, Schülerinnen und Gefähr-
ten angeben, die sie doch nicht haben. Weil ihnen das Gewissensqualen bereitet, leis-
ten sie solange Widerstand, bis sie durch die Folter oder die bloße Furcht vor ihr ge-
zwungen werden. Da sie den Schmerzen nicht gewachsen sind, nennen sie schließ-
lich solche Personen, bei denen es glaubwürdig erscheint und wo sie so wenig Scha-
den wie möglich anrichten: Sie nennen, sage ich, solche, die bereits verstorben, als 
Hexen verbrannt worden sind. Drängt man sie weiter, so nennen sie noch am Leben 
befindliche Personen, und zwar zunächst solche, von denen sie früher gehört haben, 
dass sie verschrien, auch von andern denunziert oder irgend wann einmal wegen He-
xerei festgenommen worden seien." 
 
Die Kettenreaktion, die diese Besagungen auslösten, brachten Spee zu dem Ergeb-
nis: 
 
"Darum bleibt den Richtern selbst gar nichts anderes übrig, als die Prozesse abzu-
brechen und ihr eigenes Verfahren zu verurteilen, sonst müssen sie schließlich auch 
ihre eigenen Angehörigen, sich selbst und alle Welt verbrennen lassen.  
 
 
Auch in Schwäbisch Gmünd gab es einen Advokaten, der den Hexenverfolgungs-
praktiken skeptisch gegenüber stand: Dr. Leonhard Kager erstellte 1613 ein Rechts-
gutachten, worin er vor den Verleumdungen warnte und die Beweiskraft der Folter 
bezweifelte. Er meinte, es sei besser, eine Schuldige zu schonen, als eine Unschul-
dige zu verurteilen. Seine Kritik galt auch den unwürdigen Haftbedingungen. 
 
 
Aufgaben: 
 


1. Glaubte Kaiser Karl V., der die „Carolina“ erlassen hat, an Hexen? 
2. Vergleiche den Ablauf eines Hexenprozesses mit einem heutigen Strafpro-


zess! 
3. Womit begründet Friedrich von Spee seine Kritik am Ablauf der Hexenprozes-


se? 
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Der Hexenhammer – Entstehung und Inhalt dieses Buches 


Die Dominikaner und Inquisitoren Jakob Sprenger und Heinrich Kramer (latinisierter 
Name: Institoris) verfassten den Hexenhammer, der auch unter dem Namen Malleus 
Malificarum bekannt war. Da dieses Werk jedoch auf heftigen Widerstand stieß, er-
ließ Papst Innozenz VIII. im Jahre 1484 eine Bulle, durch die der Zauberglaube zu 
einem rechtlichen Begriff werden sollte. Am Schluss seiner Schrift erlaubte er den 
Verfassern des ,,Hexenhammers", solche Menschen nach ihren Verbrechen zu züch-
tigen, in Haft zu bringen und ,,an Leib und Vermögen zu strafen". Mit der Veröffentli-
chung dieses Buches im Jahre 1486 wurde der Hexenhammer, durch seine ausführ-
lichen Instruktionen für die Hexenverfolgung zum Gebrauchswerk der Hexenrichter. 
In diesem Buch sind alle Elemente des Hexenglaubens erfasst und es wird darge-
stellt wie dessen Ausrottung zu bewirken ist. 


Der Hexenhammer lässt sich in drei Hauptteile gliedern. 


Erstens, wer ist der Hexerei zu bezichtigen? Es konnten alle Personen, gleich wel-
chem Stand sie angehörten, beschuldigt werden. Als Schuldbeweis konnte alles ge-
gen den Angeklagten angeführt werden, seine Verhaltensweisen, seine Äußerungen, 
zufällige Ereignisse, Gerüchte über ihn ... Bereits das Leugnen des Hexenglaubens 
reichte aus, um in einem Prozess angeklagt zu werden. 


 In einem weiteren Punkt wird dargelegt, wie Hexerei betrieben wurde und wie deren 
Auswirkung bekämpft werden konnte. Kennzeichen der Hexerei sind  


- Bündnis mit dem Teufel  
- Geschlechtsverkehr mit dem Teufel 
- Hexenflug 
- Treffen mit Teufelsanbetung (Hexensabbat) 
- Schadenszauber.  


Aus kirchlicher Sicht galt die Frau als Hauptfeindin und weibliche Hexen wurden mit 
dem Zusatz der Schadenszauberei belegt (z. B. angebliches Heraufbeschwören ei-
nes Gewitters, um Ernten zu zerstören). Auch wenn den Verfassern deutlich war, 
dass der Teufel für die Ursache verantwortlich war, führte es dazu, dass in der Praxis 
die Frauen verfolgt wurden. 


Als dritten und letzten Abschnitt wurde das gerichtliche Verfahren behandelt. Er ent-
hält eine Art Prozessanordnung, die dem Richter genaue Hinweise gibt, wie er zum 
Erfolg kommen kann. Der Malleus gibt die Anweisungen zur Folter und zur Befra-
gung der Hexen. Den Richtern wurde so die Kunst der Fangfragen, mit denen es je-
dem möglich war, einen Schuldigen zu finden, gelehrt. Der Hexenhammer legitimier-
te jedes vom Hexenrichter angewandte Mittel, damit der Angeklagte seine Schuld 
gesteht. Diese Mittel reichten von Versprechungen, Drohungen, Wortspielereien bis 
zu Hexenproben und qualvollen Foltermethoden. Ebenso gibt der Hexenhammer fer-
tige Urteilsverkündungen vor. Auf diese Weise wurde der Malleus Maleficarum zu 
einer richtigen ,,Bibel für Hexenrichter". 


Die Autoren Jakob Sprenger und Heinrich Kramer waren als Inquisitoren für folgende 
Bistümer zuständig: Mainz, Köln, Trier und Salzburg. Sie durften weder durch Gewalt 
noch auf sonstige Weise, in der Ausübung ihrer Tätigkeit, beeinträchtigt oder behin-
dert werden. Ebenfalls mit der Ausübung dieser Aufgabe befugt waren: wandernde 
Inquisitoren, Priester, Kapläne und Hilfskapläne. 
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Die eigentliche Hexenverfolgung 


Die Anklage 


Oft wurde eine Anklage einfach aus Neid, Hass, Willkür oder wegen Umweltkatastro-
phen erhoben. Folgende Merkmale und Verhaltensweisen wurden zu den Indizien 
gezählt:  


01. Mangelnder sowie häufiger Kirchenbesuch 


02. Sicheres Auftreten gleichsam als augenfällige Verteidigung 


03. Aufenthalt auf einem Felde vor einem Unwetter 


04. Kräutersuche 


05. 
Verwandtschaft oder Freundschaft mit einer bereits verurteilten 
Hexe 


06. Heimatlosigkeit 


07. 
Schlechter Ruf (wenn Kinder oft krank sind, wenn man Stim-
mungsschwankungen hat) 


08. ,,Hexenhaftes" Aussehen 


09. Hohes Alter 


10. 
Hexenmale: Unempfindliche Körperstelle (stigma diabolicum) 
als Zeichen der Teufelsverbundenheit 


12. Tränenlosigkeit 


13. 
Geringes Körpergewicht: Dies führte zu der Vorstellung, dass 
Hexen nicht untergehen können 


Die drei zuletzt angeführten Hexenmerkmale bildeten die eigentlichen Indizien bei 
einem Hexenprozeß. Wenn man all diese Punkte betrachtet, sieht man, dass eigent-
lich alles ein Grund für eine Anklage sein könnte (z. B. Punkt 1). 


Hexen wurden wegen Maleficium, Teufelspakt, Satanskult, Sabbatbesuch, Hexenflug 
und Tierverwandlung angeklagt. Obwohl die Richter den Angeklagten falsche Ver-
sprechungen machten (Freispruch, kein Todesurteil ...), mussten sie das Geständnis 
meist durch Folter erpressen, da den Delinquenten allseits bekannt war, dass es sich 
hierbei nur um eine leichtere Art handelte, um zu einem "guten" Geständnis zu kom-
men. Später wurden diese erzwungenen Geständnisse meist durch Suggestivfragen 
vereinheitlicht. 


Methoden zur Feststellung der Schuld 


Um das Hexenmal, das die Besiegelung des Paktes mit dem Teufel darstellte, zu 
finden, wendete man die sogenannte Nadelprobe an. Weitere Methoden zur Schuld-
feststellung waren die Wasserprobe, die Wiegenprobe, die Tränenprobe und die 
Feuerprobe. Man konnte durch diese Verfahren Personen leicht überführen und so 
viele Unschuldige auf den Scheiterhaufen bringen. Solche Proben wurden bis ins 19. 
Jahrhundert durchgeführt und waren wesentlicher Teil der damaligen Rechtspflege. 
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Die Folter – Ablauf eines Verhörs 


 


Ein Prozess war in drei Teile gegliedert:  


- die Denunziation, 
- der eigentliche Prozess, 
- die Vollstreckung des Urteils. 


Für eine Anklage (Denunziation) genügte der heimliche Hinweis einer beliebigen 
Person ohne Beachtung ihrer Glaubwürdigkeit oder Vergangenheit. Man ging zu-
nächst von der Richtigkeit der Aussage aus, weshalb sie nicht bewiesen werden 
musste. Gründe waren oft subjektiv, z. B. Hass auf Konkurrenten, Neid und Eifer-
sucht; religiöser Fanatismus führte zu Aberglaube, Angst und Wahn. Viele Frauen 
wurden wegen einer geistigen oder körperlichen Behinderung für vom Teufel beses-
sen gehalten und denunziert. Andere wurden für Plagen und Krankheiten verantwort-
lich gemacht. Häufigstes Indiz war die Angabe einer gefolterten Hexe, jemand habe 
sich an ihrem Treiben beteiligt (so genanntes „Besagen"). Damit ergab sich ein 
Schneeballsystem, in dem das unter Folterung erfolgte Befragen einer Hexe jeweils 
zu einem Indizium für einen neuen Beschuldigten führte, so dass sich aus einem He-
xenprozess automatisch weitere Hexenverfahren ergaben. Lag der Verdacht vor, 
wurde zur Verhaftung geschritten. 


Die Folter begann schon im Gefängnis, wo der Gefangene in den Stock gelegt wur-
de. Da er eingeklemmt war, konnte er sich weder rühren und war den Ratten und 
anderem Ungeziefer wehrlos ausgesetzt. Die Gefängnisse befanden sich damals in 
trostlosem Zustand.  


Im Ketzer- und Hexenprozess war man ganz allein der Willkür der Richter ausge-
setzt. Die Inquisitoren sahen sich als gegen den Unglauben kämpfende Retter der 
gesamten abendländischen Christenheit. Der eigentliche Prozess wurde vor einem 
weltlichen Gericht geführt, da das maleficium, d. h. die zauberische Übeltat, sehr hart 
bestraft wurde und das kirchliche Gericht deshalb nicht zuständig sein konnte. Zu 
Beginn wurden die Frauen entkleidet; außerdem entfernten die Inquisitoren durch 
Versengen oder Abschneiden jegliche Körperbehaarung der Angeklagten, damit kein 
Zaubermittel verborgen bleibe. Grundsätzlich befanden sich die Inquisitoren in der 
stärkeren Position, da man das Unschuldsprinzip nicht kannte und stets von der 
Schuld der Angeklagten ausging. Des weiteren sah man es als erwiesen an, dass 
Gott es niemals zulassen würde, dass ein Unschuldiger verurteilt würde. Einen Ver-
teidiger gab es nicht; das Gericht argumentierte damit, dass jemand, der einen An-
walt wolle, diesen wohl auch nötig habe, deshalb wäre dadurch nicht nur der Vertei-
diger in Schwierigkeiten gekommen, sondern auch die Angeklagte hätte ihre Schuld 
bewiesen. Weil der Teufel als sehr mächtig angesehen wurde, konnte man den He-
xen nicht auch noch den Schutz der Gesetze zugestehen, da man sie sonst nicht 
ausreichend bekämpfen könnte. 


Wichtigste Handlung im Beweisverfahren des Hexenprozesses war das Verhör der 
Gefangenen. Leugnete die Gefangene, so schritt man zur Tortur, zur Folter. Nach 
dem Hexenhammer Sprengers wurde die Folter stufenweise zur Anwendung ge-
bracht. Vorweg wurden der Beschuldigten die Folter-Werkzeuge gezeigt und be-
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schrieben. Das reichte bei manchen bereits aus, das erwartete Geständnis des Um-
gangs mit dem Teufel abzulegen. Die Folterungen sind im allgemeinen in fünf Grade 
abgestuft. Nach Anlegen eines Hexenhemdes begann die Folterung mit dem Anzie-
hen der Daumenschraube. Blieb das Geständnis aus, wurden die Beinschrauben 
(Spanische Stiefel angelegt, durch die Schien- und Wadenbein bis zum Knochen-
bruch gepresst wurden. Der dritte Grad der Folterung bestand in der Elevation, dem 
Aufziehen der Gefolterten. An den auf dem Rücken gebundenen Händen wurde die 
Person an einem Gerüst so in die Höhe gezogen, dass die Arme über den Kopf ge-
rieten und oft ausrenkten. Reichte dieser Grad der Tortur immer noch nicht zum Ges-
tändnis, wurde das Aufziehen dadurch verschärft, das schwere Gewichte an die Fü-
ße gehängt wurden. Im letzten Grad erfolgte beim Aufziehen eine zusätzliche Steige-
rung der Qual durch erneutes Anlegen von Daumen- und Beinschrauben. Da die 
Scharfrichter bei der Folter oft in erbarmungsloser Weise erfinderisch waren, gab es 
außerdem viele andere Möglichkeiten der Schmerzenszufügung. Oft existierten be-
sondere Folterstühle und Folterbänke, die mit eisernen Stacheln besetzt waren. Man 
scheute auch nicht davor zurück, den Inquisiten brennendes Pech auf den nackten 
Körper zu träufeln oder ihnen brennende Lichter unter die Fußsohlen zu halten. Es 
leuchtet ein, dass bei derartiger Vielfalt der Martermethoden fast immer das von 
vornherein erstrebte Geständnis erreicht wurde, das anschließend zur Verbrennung 
der Hexe auf dem Scheiterhaufen führte. Die einzelne Tortur wurde oft auf Stunden 
ausgedehnt. Sie konnte wiederholt werden, wenn sich neue Indizien fanden, was 
damals nicht schwer fiel. Oft kam es vor, dass die Gefolterte während der Tortur 
starb. Dann beruhigte man sich schnell mit der Erklärung, der Teufel habe das Opfer 
umgebracht, um sie am Geständnis zu hindern. Wurde ein Geständnis widerrufen, so 
schritt man erneut zur Tortur. Das Wissen hiervon verhinderte in der Regel den Wi-
derruf des Geständnisses von vornherein. 


Vor dem Urteil wurde die Hexe noch einige Zeit gefangen gehalten, falls es sich her-
ausstellen sollte, dass sie Namen von weiteren Zauberkumpanen verschwiegen ha-
be. Die Kosten dafür mussten selbstverständlich die Familie oder die Angeklagte 
selbst übernehmen. 
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Die Sage: 
 
 
Der Hexentanz auf der Schönhardter Heide 


 
Schon immer erzählten die alten Leute von Schönhardt viel vom Hexentanz auf der 
Heide, aber die Jüngeren wollten so etwas nicht glauben und lachten darüber. Ganz 
besonders tat dies ein früherer Feldschütz, ein heller Kopf und waghalsiger Mann. Da 
aber die Alten zu seinen Reden bedenklich die Köpfe schüttelten, so begab er sich in 
der kommenden Nacht leibhaftig auf den Hexentanzplatz und wartete da bis Mitter-
nacht. Es kam, wie er gedacht: nichts war zu sehen, nichts zu hören. Am nächsten 
Tag machte er nochmals die Runde. Unter klarem Sternenhimmel erwartete er wie-
derum die Geisterstunde. Da, als es 12 Uhr schlug, ging ein wildes Johlen und Musi-
zieren los, und neben ihm standen plötzlich eine hagere, bocksnasige Weibsgestalt 
in schwarzem Reifrock und ein dürrer, langbeiniger Mann in langem schwarzem 
Rock und hohem Hut. Diese würgten, kratzten und schlugen den Feldschützen und 
nahmen ihn unter entsetzlichem Blitzen und Donnern mit in die Luft, um ihn dann an 
einem Waldrand wieder auf den Boden zu setzen. Verstört und todmüde kam er 
heim. Den Hexentanz wollte er von da an nicht mehr sehen.  






